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BRIEFWECHSEL

zur Protokollierung der Verständigung über die Grundsätze der internationalen Zusammenarbeit
bei Forschung und Entwicklung im Bereich der intelligenten Fertigungssysteme zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Australien,

Kanada und den EFTA-Ländern Norwegen und der Schweiz

A. Schreiben der Gemeinschaft

Brüssel , den 19 . März 1997

Herr . . .,

ich beziehe mich auf die Verhandlungen über die internationale Zusammenarbeit bei Forschung
und Entwicklung im Bereich der intelligenten Fertigungssysteme ( IFS ) zwischen den Teilneh
mern, nämlich der Europäischen Gemeinschaft , den Vereinigten Staaten von Amerika , Japan,
Australien, Kanada und den EFTA-Ländern Norwegen und der Schweiz .

Mit diesem Schreiben soll die Verständigung protokolliert werden, die die Teilnehmer über die
Grundsätze der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der IFS erzielt haben . Dieses Schreiben ergänzt
das Mandat, welches durch den internationalen Lenkungsausschuß am Ende der IFS-Durchführ
barkeitsstudie 1994 ausgearbeitet wurde , und ändert dessen Artikel VIII sowie Artikel 1.13
seiner Anlage 2 an den im folgenden bezeichneten Stellen . Das Mandat und die zugehörigen
Anlagen sind diesem Schreiben beigefügt .

1 . Ziel

Die Teilnehmer fördern und erleichtern die Zusammenarbeit der auf ihrem Hoheitsgebiet
( innerhalb der Hoheitsgebiete ihrer Mitgliedstaaten im Falle der Europäischen Gemeinschaft )
ansässigen Einrichtungen im Bereich der intelligenten Fertigungssysteme. Diese Zusammen
arbeit soll ein ausgeglichenes Verhältnis von Aufwand und Nutzen sicherstellen , für die
Industrie nützlich sein und auf dem Grundsatz wechselseitiger Interessen und gegenseitigen
Verständnisses beruhen .

2 . Technische Themen der IFS-Zusammenarbeit

Vorgesehen sind zunächst fünf technische Themen :
a ) Produktlebenszyklen ;

b ) Fragen bezüglich Fertigungsprozessen ;
c ) Strategie- und Planungsinstrumente , Entwurfswerkzeuge ;
d ) personelle , organisatorische und soziale Fragen;
e ) virtuelles/ausgedehntes Unternehmen .

Weitere technische Themen können hinzukommen, sie müssen aber der nationalen Politik
und den industriepolitischen Prioritäten der beteiligten Regionen entsprechen .

3 . Formen und Mittel der Zusammenarbeit

An der Zusammenarbeit bei Projekten können Einrichtungen entsprechend den gemeinsa
men Regeln für die Bildung und die Tätigkeit internationaler Konsortien teilnehmen; die
Zusammenarbeit kann Arbeitsbesuche und Ausbildungsmaßnahmen einschließen sowie auch
den Austausch von Wissenschaftlern , Ingenieuren und sonstigem Personal mit dem Ziel , die
Projekte erfolgreich abzuschließen .

4 . Verbreitung und Nutzen von Information

Für geistige Eigentumsrechte , die aus Projekten des IFS-Programms hervorgehen, sollen die
Bestimmungen IFS IPR der Anlage 2 zum Mandat gelten . Artikel 1.13 dieses Mandats wird
derart geändert, daß der Tatsache Rechnung getragen wird , daß Österreich , Finnland und
Schweden Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind .
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5 . Finanzierung

Die Finanzierung der Zusammenarbeit richtet sich nach der Verfügbarkeit von Geldmitteln
und den einschlägigen Gesetzen , Vorschriften, Politiken und Programmen der beteiligten
Regionen .

Jeder Teilnehmer sorgt selbst für die Finanzierung seiner Beteiligung .

Jeder Teilnehmer leistet einen angemessenen Geld- oder Sachbeitrag zur Arbeit und zu den
Kosten des interregionalen Sekretariats .

6 . Durchführung des IFS-Programms

Die in den internationalen Lenkungsausschuß ( ILA) berufenen Vertreter der Teilnehmer
fungieren als Verbindungsleute zwischen dem ILA und ihren jeweiligen nationalen Behörden/
Regierungen . Sie wachen darüber, daß das IFS-Programm entsprechend den festgelegten
Zielen und Grundsätzen und den strukturellen Vorgaben durchgeführt wird und haben eine
Moderatorfunktion . Ferner haben sie folgende Aufgaben :
— Förderung einer reibungslosen Zusammenarbeit der regionalen Sekretariate ;
— Austausch von Information über lokale Praktiken, Gesetze, Vorschriften und Pro
gramme, die für die Zusammenarbeit von Belang sind ;

— Förderung der direkten und indirekten Teilnahme kleiner und mittlerer Unternehmen
(KMU) am IFS-Programm. Dazu gehört vor allem der Zugang zu einem elektronischen
System für die Partnersuche und einem elektronischen Register der Interessenten ;

— Vorlage der Empfehlungen des ILA zur Aufnahme neuer Teilnehmer bei den nationalen
Regierungen/Behörden .

Die regionalen Sekretariate werden von den Teilnehmern eingerichtet und betrieben . Die
regionalen Sekretariate haben insbesondere folgende Aufgaben :
— Sie helfen mit, die Projekte auf regionaler Ebene und nach den in der Region geltenden
Bestimmungen rechtzeitig auszuwählen .

— Sie unterstützen die Bildung von Konsortien auf regionaler und überregionaler Basis .
— Sie erleichtern die Durchführung des IFS-Programms durch Zusammenarbeit mit regiona

len Strukturen .

7 . Laufzeit

Das IFS-Programm hat eine Laufzeit von zehn Jahren; jeder Teilnehmer kann seine
Teilnahme jederzeit unter Wahrung einer zwölfmonatigen Kündigungsfrist beenden . Die
Teilnehmer überprüfen die Grundsätze ihrer Zusammenarbeit fünf Jahre nach Anlauf des
Programms, um festzustellen , ob es weitergeführt , umgestaltet oder beendet werden soll .
Diese Bestimmung ersetzt Artikel VIII des Mandats .

8 . Durchführung des IFS-Programms in Europa

Die Europäische Gemeinschaft, die Schweiz und Norwegen behalten sich das Recht vor,
gemeinsam als eine einzige europäische Region aufzutreten, im internationalen Lenkungsaus
schuß von einer gemeinsamen Delegation vertreten zu werden und sich von einem einzigen
europäischen IFS-Sekretariat unterstützen zu lassen .

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften gewährt ihrem regionalen Sekretariat die
notwendige Unterstützung .

Dieses Schreiben, zusammen mit seiner Annahme durch die Teilnehmer , ergänzt und ändert das
Mandat, und hält die Verständigung, über die Grundsätze der Zusammenarbeit im IFS
Programm fest . Ich würde mich freuen, Ihre frühzeitige Bestätigung dieser Verständigung zu
erhalten .

Im Namen
der Europäischen Gemeinschaft
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B. Schreiben der Schweiz

Bern, den 9 . April 1997

Herr . . .,

ich bestätige den Erhalt Ihres Schreibens vom 19 . März 1997 mit folgendem Worlaut :

„ ich beziehe mich auf die Verhandlungen über die internationale Zusammenarbeit bei
Forschung und Entwicklung im Bereich der intelligenten Fertigungssysteme ( IFS ) zwischen
den Teilnehmern, nämlich der Europäischen Gemeinschaft, den Vereinigten Staaten von
Amerika , Japan, Australien, Kanada und den EFTA-Ländern Norwegen und der Schweiz .

Mit diesem Schreiben soll die Verständigung protokolliert werden, die die Teilnehmer über
die Grundsätze der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der IFS erzielt haben . Dieses Schreiben
ergänzt das Mandat, welches durch den internationalen Lenkungsausschuß am Ende der
IFS-Durchführbarkeitsstudie 1994 ausgearbeitet wurde , und ändert dessen Artikel VIII sowie
Artikel 1.13 seiner Anlage 2 an den im folgenden bezeichneten Stellen . Das Mandat und die
zugehörigen Anlagen sind diesem Schreiben beigefügt .

1 . Ziel

Die Teilnehmer fördern und erleichtern die Zusammenarbeit der auf ihrem Hoheitsgebiet
( innerhalb der Hoheitsgebiete ihrer Mitgliedstaaten im Falle der Europäischen Gemein
schaft ) ansässigen Einrichtungen im Bereich der intelligenten Fertigungssystem. Diese
Zusammenarbeit soll ein ausgeglichenes Verhältnis von Aufwand und Nutzen sicherstel
len , für die Industrie nützlich sein und auf dem Grundsatz wechselseitiger Interessen und
gegenseitigen Verständnisses beruhen .

2 . Technische Themen der IFS-Zusammenarbeit

Vorgesehen sind zunächst fünf technische Themen:
a ) Produktlebenszyklen ;
b ) Fragen bezüglich Fertigungsprozessen;
c ) Strategie- und Planungsinstrumente , Entwurfswerkzeuge ;
d ) personelle , organisatorische und soziale Fragen;
e ) virtuelles/ ausgedehntes Unternehmen.

Weitere technische Themen können hinzukommen, sie müssen aber der nationalen Politik
und den industriepolitischen Prioritäten der beteiligten Regionen entsprechen .

3 . Formen und Mittel der Zusammenarbeit

An der Zusammenarbeit bei Projekten können Einrichtungen entsprechend den gemeinsa
men Regeln für die Bildung und die Tätigkeit internationaler Konsortien teilnehmen; die
Zusammenarbeit kann Arbeitsbesuche und Ausbildungsmaßnahmen einschließen sowie
auch den Austausch von Wissenschaftlern , Ingenieuren und sonstigem Personal mit dem
Ziel , die Projekte erfolgreich abzuschließen .

4 . Verbreitung und Nutzung von Information

Für geistige Eigentumsreche , die aus Projekten des IFS-Programms hervorgehen, sollen
die Bestimmungen IFS IPR der Anlage 2 zum Mandat gelten . Artikel 1.13 dieses Mandats
wird derart geändert, daß der Tatsache Rechnung getragen wird, daß Österreich ,
Finnland und Schweden Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind .

5 . Finanzierung

Die Finanzierung der Zusammenarbeit richtet sich nach der Verfügbarkeit von Geldmit
teln und den einschlägigen Gesetzen , Vorschriften , Politiken und Programmen der
beteiligten Regionen .

Jeder Teilnehmer sorgt selbst für die Finanzierung seiner Beteiligung .
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Jeder Teilnehmer leistet einen angemessenen Geld- oder Sachbeitrag zur Arbeit und zu
den Kosten des interregionalen Sekretariats .

6 . Durchführung des IFS-Programms

Die in den internationalen Lenkungsausschuß ( ILA) berufenen Vertreter der Teilnehmer
fungieren als Verbindungsleute zwischen dem ILA und ihre jeweiligen nationalen Behör
den/Regierungen . Sie wachen darüber, daß das IFS-Programm entsprechend den festgeleg
ten Zielen und Grundsätzen und den strukturellen Vorgaben durchgeführt wird und
haben eine Moderatorfunktion . Ferner haben sie folgende Aufgaben :
— Förderung einer reibungslosen Zusammenarbeit der regionalen Sekretariate ;
— Austausch von Information über lokale Praktiken, Gesetze , Vorschriften und Pro
gramme, die für die Zusammenarbeit von Belang sind ;

— Förderung der direkten und indirekten Teilnahme kleiner und mittlerer Unternehmen
(KMU) am IFS-Programm. Dazu gehört vor allem der Zugang zu einem elektroni
schen System für die Partnersuche und einem elektronischen Register der Interessen
ten;

— Vorlage der Empfehlungen des ILA zur Aufnahme neuer Teilnehmer bei den nationa
len Regierungen/Behörden .

Die regionalen Sekretariate werden von den Teilnehmern eingerichtet und betrieben . Die
regionalen Sekretariate haben insbesondere folgende Aufgaben :
— Sie helfen mit, die Projekte auf regionaler Ebene und nach den in der Region
geltenden Bestimmungen rechtzeitig auszuwählen .

— Sie unterstützen die Bildung von Konsortien auf regionaler und überregionaler
Basis .

— Sie erleichtern die Durchführung des IFS-Programms durch Zusammenarbeit mit
regionalen Strukturen .

7. Laufzeit

Das IFS-Programm hat eine Laufzeit von zehn Jahren; jeder Teilnehmer kann seine
Teilnahme jederzeit unter Wahrung einer zwölfmonatigen Kündigungsfrist beenden . Die
Teilnehmer überprüfen die Grundsätze ihrer Zusammenarbeit fünf Jahre nach Anlauf des
Programms, um festzustellen, ob es weitergeführt , umgestaltet oder beendet werden soll .
Diese Bestimmung ersetzt Artikel VIII des Mandats .

8 . Durchführung des IFS-Programms in Europas

Die Europäische Gemeinschaft , die Schweiz und Norwegen behalten sich das Recht vor,
gemeinsam als eine einzige europäische Region aufzutreten, im internationalen Lenkungs
ausschuß von einer gemeinsamen Delegation vertreten zu werden und sich von einem
einzigen europäischen IFS-Sekretariat unterstützen zu lassen .

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften gewährt ihrem regionalen Sekretariat
die notwendige Unterstützung .

Dieses Schreiben, zusammen mit seiner Annahme durch die Teilnehmer, ergänzt und ändert
das Mandat, und hält die Verständigung über die Grundsätze der Zusammenarbeit im
IFS-Programm fest . Ich würde mich freuen , Ihre frühzeitige Bestätigung dieser Verständigung
zu erhalten ."

Ich beehre mich zu bestätigen , daß meine Regierung mit dem Inhalt Ihres Schreibens überein
stimmt.

Für die Regierung
der Schweiz
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ANHANG

BESTIMMUNGEN FÜR EIN PROGRAMM DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT IM
BEREICH DER INTELLIGENTEN FERTIGUNGSSYSTEME

(Dieser Anhang ( und seine Anlagen ) ist mit dem auf Seite 6 dieses Amtsblatts veröffentlichten Anhang (und
seinen Anlagen ) identisch )


